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Kneipenkur.
Linksfraktion setzt auf umfassenden Nichtraucherschutz

Sicher wird Ihre Eckkneipe nicht gleich zur Wellness-Oase. Doch nicht rauchende Men-
schen werden in der Stadt vor Zigarettenqualm künftig besser geschützt. Ab 1. Januar 
2008 gilt wie in vielen europäischen Ländern auch in Berlin ein umfassender Nichtrau-
cherschutz.

Dazu wird das Rauchen in öffentlichen Räumen weitgehend verboten:
 
■  im Berliner Abgeordnetenhaus,
■  in Gebäuden der Verwaltungen, des Rechnungshofes, des Beauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit,
■  in Gerichtsgebäuden und Gebäuden anderer Organe der Rechtspfl ege des Landes 

sowie Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
■  in Krankenhäuser, Tageskliniken, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,
■  in Theatern, Kinos, Museen, Sportanlagen, Hoch- und Fachhochschulen, Einrich-

tungen des Zweiten Bildungsweges und der Erwachsenenbildung,
■  in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Alten- und Pfl egeheime, Hospize, 

Einrichtungen der Behindertenhilfe,
■  in Gaststätten und Diskotheken. 

Die Entscheidung, ob sich jemand den schwerwiegenden Gesundheitsgefahren des Rau-
chens aussetzt, ist eine individuelle. Der umfassende Schutz vor den wissenschaftlich 
erwiesenen Gefahren des Passivrauchens ist allerdings eine Aufgabe des Gesetzgebers.

Durch Tabakkonsum sterben in Deutschland jährlich ca. 140.000 Menschen, weitere 
ca. 3.000 Todesfälle kommen durch Passivrauchen hinzu. Die häufi gste Erkrankungs- und 
Todesursache in diesem Zusammenhang ist Krebs, gefolgt von Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems sowie der Atemwege. Tabakrauchbelastete Raumluft enthält mehr als 
70 nachweislich krebserregende Stoffe. 

Mit dem Berliner Nichtraucherschutzgesetz ist es gelungen, den von der Linksfrak-
tion geforderten weitgehenden Gesundheitsschutz für Nichtraucherinnen und Nichtrau-



cher sicherzustellen. Gleichzeitig hält sich das Berliner Gesetz an das, was die Minister 
aller Bundesländer im Interesse möglichst einheitlicher Regelungen zu diesem Thema ver-
abredet haben.  

Das kontrovers diskutierte Rauchverbot in Gaststätten schützt nicht nur deren Gäste, 
sondern soweit dies landesrechtlich möglich ist, auch die über 90.000 Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in der Berliner Gastronomie, die permanenter Passivrauchbela-
stung ausgesetzt sind. Europäische Erfahrungen zeigen, dass ein Rauchverbot im Gastro-
nomiebereich rückblickend von allen Beteiligten als positiv empfunden wird und nicht zu 
den befürchteten Umsatzeinbußen in diesem Bereich führt. 

Um dem Rauchverbot in der Praxis Geltung zu verschaffen, wird ab der zweiten Jah-
reshälfte 2008 ein vorsätzliches oder fahrlässiges Zuwiderhandeln als Ordnungswidrigkeit 
mit Geldstrafen von bis zu 100 Euro geahndet. Inhaberinnen und Inhaber des Hausrechts 
einer der genannten Einrichtungen und Betreiberinnen bzw. Betreiber einer Gaststätte, die 
ihren geltenden Pfl ichten nicht nachkommen, müssen sogar mit einer Geldbuße von bis zu 
1.000 Euro rechnen. 

Geraucht werden darf weiter in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen oder 
den Bewohnerinnen und Bewohnern zur privaten Nutzung überlassen sind. Ein Rauchver-
bot gilt auch nicht in besonders ausgewiesenen Räumen von psychiatrischen Krankenhäu-
sern, Entziehungsanstalten, Justizvollzugsanstalten, Wartebereichen in Gerichtsgebäuden, 
Gesundheitseinrichtungen der Psychiatrie und Palliativversorgung, Heimen, Einrichtungen 
der Behindertenhilfe und in Gefangenenhafträumen.

 Vom Rauchverbot ausgenommen sind zudem Patientinnen bzw. Patienten, denen 
die behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzte das Rauchen aus therapeutischen Gründen erlau-
ben und Darstellerinnen bzw. Darsteller auf Bühnen- und Szenefl ächen von Kultureinrich-
tungen, wenn das Rauchen in der Art der Veranstaltung begründet ist. Außerdem ist es 
den Betreiberinnen bzw. Betreibern von Gaststätten erlaubt, abgetrennte Nebenräume für 
rauchende Gäste einzurichten, wenn getrennte und abgeschlossene Räume auch für nicht 
rauchende Gäste zur Verfügung stehen. Aus Gründen der besonderen Schutzbedürftigkeit 
junger Menschen gilt diese Ausnahmeregelung nicht für Diskotheken. 

Dr. Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher 
Kontakt: albers@linksfraktion-berlin.de
Telefon: 030.23252551
Berlin, Juni 2007

www.linksfraktion-berlin.de


